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1. Grundsätzliche Informationen und Zielsetzung 
 

Das Benchmarking der hessischen Landkreise besteht seit dem Jahr 2010 

und legt in diesem Jahr den sechsten Bericht zu den Ergebnissen des Kenn-

zahlenvergleichs für die Leistungen nach dem SGB XII für das Berichtsjahr 

2014 vor.  

 

Die vorliegende Zusammenfassung stellt die Ergebnisse in aggregierter Form 

dar und stellt dabei grundsätzliche und strategische Aspekte in den Vorder-

grund. Detailliertere Aussagen zu unterschiedlichen Ausprägungen der Kenn-

zahlen und Besonderheiten der Landkreise sind in dem ausführlichen Ergeb-

nisbericht zu finden, der auch in diesem Jahr öffentlich zur Verfügung steht.1 

 

Zielsetzung des Benchmarking 

Der interkommunale Vergleich ermöglicht es den Sozialverwaltungen, Er-

kenntnisse über Effektivität und Qualität der von ihnen erbrachten Leistungen 

zu gewinnen. Die Analyse von Leistungsberechtigten und Kostenaufstellungen 

bilden die Grundlage für einen fachlichen Austausch über Potenziale und Her-

ausforderungen in diesem Sektor. Das Benchmarking hat somit das Ziel, die 

Leistungen der Sozialhilfe in den beteiligten Landkreisen sichtbar zu machen 

und anschließend aus dem Erkenntnisgewinn neue Potenziale zu definieren.  

 

Durch das Benchmarking wird es somit möglich, flexibel auf aktuelle Erkennt-

nis- und Diskussionsbedarfe eingehen zu können und Interessenschwerpunk-

te zu identifizieren. Entwicklungen, die sich unter gegebenen Rahmenbedin-

gungen in den Gebietskörperschaften vollziehen, sollen transparent gemacht 

werden, um ihnen zugrunde liegende Abläufe und Organisationsstrukturen zu 

analysieren und effektiver zu gestalten. Dabei soll „gute Praxis“ identifiziert 

werden, die Handlungsansätze für eine optimierte Steuerung aufzeigen kann. 

 

Rahmenbedingungen 

Bundesweit steigende Fallzahlentwicklungen und Ausgabenanstiege in den 

Leistungsbereichen des SGB XII, für die die örtlichen Träger der Sozialhilfe in 

Hessen zuständig sind, machten es für die Landkreise notwendig, das Leis-

tungsgeschehen näher zu untersuchen und in einen inhaltlich-fachlichen Aus-

tausch über „gute Praxis“ einzusteigen.  

 

Der Hessische Landkreistag (HLT) beauftragte Ende 2009 das Beratungs-

unternehmen con_sens Consulting für Steuerung und soziale Entwicklung mit 

der Durchführung des Kennzahlenvergleichs. 

 

Vier Mal jährlich werden zweitägige Benchmarking-Tagungen mit Projektver-

antwortlichen der Landkreise durchgeführt. Sie sind Ansprechpartner für die 

                                            
1
 Der Bericht zum Benchmarking der hessischen Landkreise im SGB XII steht unter 

www.consens-info.de zum Download zur Verfügung. 

Aggregierte Form 

der Ergebnisse 

Erkenntnisgewinn 
über steuerungsre-

levante Potenziale 

Lernen vom 

 Besseren 

Benchmarking 

 seit 2009 

Projektgremien 
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Datenermittlung, Plausibilisierung sowie alle weiteren anfallenden Aufgaben 

im Verlauf des Projektes.  

 

Die inhaltliche und strategische Gestaltung des Projektes wird durch die 

sogenannte Lenkungsgruppe ausgeübt, die sich in regelmäßigen Abständen 

zusammenfindet, um über den Verlauf und die Ergebnisse unterrichtet zu 

werden und die strategische Schwerpunktsetzung vorzunehmen. 

 

Von den 21 hessischen Landkreisen sind 19 am Benchmarking beteiligt. 

 

 

2. Gegenstand des Kennzahlenvergleichs 
 

Benchmarking-Inhalte 

Untersuchungsgegenstand des Kennzahlenvergleichs sind von Beginn an die 

folgenden Leistungsbereiche: 

 

 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 

3. Kapitel SGB XII 

 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von 

Einrichtungen nach dem 4. Kapitel SGB XII 

 Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen nach dem 

7. Kapitel SGB XII 

 Kontextinformationen wie bspw. die kommunalen SGB II-

Leistungen, das Rentenniveau, die Dichte der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten oder anzuerkennende Höchstmieten 

 

Im Verlauf des Benchmarking wurden darüber hinaus auch Leistungen der 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem 6. Kapitel 

SGB XII in den Kennzahlen Vergleich aufgenommen und untersucht. Betrach-

tet werden Leistungen, für die die örtlichen Träger der Sozialhilfe in Hessen 

zuständig sind. Dieser Bereich umfasst folgende Leistungsarten: 

 

 Teilhabeassistenz in Regel- und Förderschulen 

 Leistungen zur interdisziplinären Frühförderung  

 Leistungen in Kindertagesstätten mit Einzelintegration 

 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen für die genannten Leistungen liegt auf 

der Hilfe zur Pflege sowie auf den Leistungen der Eingliederungshilfe für Kin-

der mit Behinderungen. Neben der jährlichen Erhebung der Basiszahlen und 

deren Plausibilisierung zur Bildung des umfangreichen Kennzahlensets, wel-

ches den Ausgangspunkt für den inhaltlich-fachlichen Austausch bildet, wur-

den zudem Auswertungen zu inhaltlichen Fragestellungen vorgenommen, die 

einen tieferen Einblick in Einzelaspekte ermöglichen. Die gestellten Abfragen 

bezogen sich bspw. auf den Einsatz von qualifizierten und nicht qualifizierten 

Grundlegende  

Leistungsbereiche 

Erweiterung  

um EGH 

Schwerpunkte:   

EGH und HzP 
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Kräften als Teilhabeassistenz und auf Fördereinheiten und Verweildauern in 

der Frühförderung.  

 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

Vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen wurden bereits vor zwei 

Jahren auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in das 

Benchmarking der hessischen Landkreise aufgenommen. Obwohl sich der 

Teilnehmerkreis grundsätzlich mit der Analyse von Leistungen nach dem 

SGB XII befasst, sehen sich die Landkreise im Leistungsbereich Asyl auf-

grund deutlich gestiegener Fallzahlen vor besondere Herausforderungen ge-

stellt, denen im Rahmen des Benchmarkingkreises durch einen vertieften Aus-

tausch über Lösungsansätze begegnet werden soll.  

 

Nachdem sich die Anzahl der Leistungsberechtigten in vergangenen Jahren 

bundesweit rückläufig entwickelt hatte, sind inzwischen sehr deutliche Anstie-

ge zu verzeichnen, so auch in den hessischen Landkreisen. Herausforderun-

gen für die örtlichen Sozialverwaltungen bestehen einerseits, weil Plätze in 

Gemeinschaftsunterkünften reduziert wurden und nun ein Mangel an Unter-

bringungsplätzen herrscht, und andererseits, da die Erstattungspauschalen für 

die Durchführung der Bundesaufgabe an die örtlichen Sozialverwaltungen die 

tatsächlichen Auszahlungen nicht decken und nun entstehende Mehrausga-

ben von ihnen bewältigt werden müssen. 

 

Mit dem Einbezug in das Benchmarking der hessischen Landkreise wurde es 

möglich, eine vergleichbare, transparente und valide Datenlage auf Basis ein-

heitlicher Definitionen zu schaffen. Daraus abgeleitet liegt inzwischen ein um-

fangreiches Kennzahlenset vor, durch das das Leistungsgeschehen abgebil-

det wird und welches den Ausgangspunkt für vertiefte Analysen bietet.  

 

So wurde der Kennzahlenvergleich durch einen fachlichen Austausch beglei-

tet, der sich mit Strategien der einzelnen Landkreise in Fragen der Unterbrin-

gung und Integration von Flüchtlingen, aber auch mit der Ausgestaltung von 

Betreuungsmaßnahmen auseinandersetzte. Ziel des qualitativen Austausches 

war es, steuerungsrelevante Fragen aufzugreifen und Lösungswege der 

Landkreise aufzuzeigen und zu bewerten, um neue Handlungsansätze in der 

Praxis zu verankern.  

 

Neben Fragen der Unterbringung und der Integration führt die wachsende 

Zuwanderung auch zu einer finanziellen Mehrbelastung der Finanzhaushalte 

der hessischen Landkreise. Obwohl dieses Leistungssegment keine kommu-

nale Leistung darstellt, regeln die örtlichen Träger die Aufnahme, Unterbrin-

gung und Betreuung der Asylsuchenden vor Ort in eigener Zuständigkeit. Da 

mit den Erstattungsleistungen des Landes lediglich ein Teil der notwendigen 

Auszahlungen der hessischen Landkreise gedeckt wird, bestehen trotz Erhö-

hung der Erstattungspauschale zum 01.01.2014. auf der Finanzebene weiter-

hin Handlungsnotwendigkeiten, damit die Refinanzierung der Leistungen an 

die Landkreise das tatsächliche Auszahlungsvolumen umfasst. Die erarbeite-

Aufnahme des Leis-
tungsbereiches Asyl 

aufgrund deutlich 
gestiegener  

Fallzahlen 

Neue  

Herausforderungen 

Qualitativer Aus-
tausch führt zu 

neuen Handlungs-

ansätzen 

Refinanzierung der 

Leistungen 
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ten Kennzahlenergebnisse des Benchmarking tragen dazu bei, den Umfang 

der nicht gedeckten Auszahlungen zu beziffern und schafften damit einen Bei-

trag, um in Verhandlungen mit dem Land eine Anpassung der Erstattungsleis-

tungen an das nicht gedeckte Auszahlungsvolumen zu erzielen.  

 

Die Ergebnisse des Benchmarking im Leistungsbereich Asyl wurden in einem 

separaten Bericht zusammengefasst. Dieser Bericht liegt den am 

Benchmarking teilnehmenden Landkreisen in abgestimmter Form vor.  

 

 

3. Zentrale Ergebnisse 
 

Mit der Ergebniszusammenfassung sollen die hessenweiten Entwicklun-

gen dargestellt werden. Besonderheiten oder Entwicklungen der einzel-

nen Landkreise sind differenziert dem ausführlichen Bericht zum 

Benchmarking der hessischen Landkreise zu entnehmen. Neben den in 

der Zusammenfassung behandelten Kennzahlen besteht ein umfangrei-

ches, darüber hinausgehendes Kennzahlenset, so dass vertiefte Er-

kenntnisse zu den Leistungsbereichen vorliegen. Beim qualitativen Aus-

tausch über Strukturen, Ziele und Prozesse der Gewährung von 

Leistungen nach dem SGB XII steht der Erfahrungsaustausch über die 

Ăgute Praxisñ und das Lernen vom Besseren im Mittelpunkt. 

 

Existenzsichernde Leistungen 

 

 Nachdem bis ins Jahr 2011 eine Reduzierung der Gesamttransferleis-

tungsdichte zu verzeichnen war, trat in 2012 die gegenläufige Entwick-

lung ein, die sich bis ins derzeitige Berichtsjahr 2014 zieht. Die Dichte 

von Personen, die auf die existenzsichernden Leistungen HLU a.v.E., 

GSiAE a.v.E. und SGB II außerhalb von Einrichtungen angewiesen 

sind, hat sich also auch in diesem Jahr wieder im Vergleich zum Vor-

jahr erhöht. Den größten Anteil der Personen im Leistungsbezug ma-

chen dabei mit einer gemittelten Dichte von 55,3 pro 1.000 Einwohner 

die Empfänger von SGB II-Leistungen aus.  

 Die Steigerung der Transferleistungsdichte für das Berichtsjahr 2014 

vollzieht sich in allen drei Leistungsarten.  

 Der deutlichste Anstieg der Dichte vollzieht sich in der Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen 

(4,2 %). Dieser Trend zeichnet sich bereits seit Jahren ab und führte 

zur Übernahme der finanziellen Verantwortung der Aufgabe durch den 

Bund. 

 Die Steigerung der SGB II-Dichte gegenüber dem Vorjahr fällt in 2014 

geringer aus als in 2013. Sie liegt bei 0,1 %.  

 In der HLU a.v.E. in den hessischen Landkreisen kommt es für das 

Jahr 2014 im Mittelwert der Dichte zu einer Steigerung von 2,6 %. Die 

größeren Schwankungen, die die Entwicklungen in den Landkreisen 

Steigende Transfer-

leistungsdichte 

Deutlichster Anstieg 
der Dichte in der 

GSiAE 
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ausweisen, sind bedingt durch die insgesamt geringe Grundgesamtheit 

und die leistungsbedingte hohe Fluktuation in diesem Bereich. 

 Die Auszahlungen für die HLU a.v.E., die GSiAE a.v.E. und die HzP 

i.E. und a.v.E. sind in allen Leistungsarten gestiegen. Die meisten 

Auszahlungen pro Einwohner werden hierbei auch für die Leistungen 

der GSiAE a.v.E. getätigt, gefolgt von den Auszahlungsvolumina für 

die Leistungen der stationären HzP, der HLU a.v.E. und dem gerings-

ten Posten, der ambulanten HzP.  

 In diesem Jahr stiegen die Auszahlungen in der HLU a.v.E. pro Ein-

wohner um 0,6 %, während sich die Dichte um 2,6 % erhöhte. Damit 

kommt es zu einer Reduzierung der Auszahlungen pro Leistungsbe-

rechtigten der HLU a.v.E.. 

 Umgekehrt verhält es sich im Leistungsbereich GSiAE a.v.E.. Hier 

stiegen die Auszahlungen pro Einwohner um 8,8 %, während die Dich-

te nur um 4,2 % anstieg. Pro Leistungsberechtigten erhöhten sich die 

Auszahlungen.  

 Auch in der Hilfe zur Pflege kam es zu einer Steigerung der Auszah-

lungen pro Einwohner. Mit 5,1 % fällt der Anstieg in der stationären 

HzP etwas leichter aus als in der ambulanten HzP mit 7,8 %.  

 Insgesamt sind die Auszahlungen pro Einwohner für die Leistungen 

der HLU a.v.E., die GSiAE a.v.E. und die HzP i.E. und a.v.E. im Mittel-

wert um 6,8 % gestiegen. Neben der gestiegenen Anzahl von Perso-

nen im Leistungsbezug, sind Steigerungen der Auszahlungen pro Ein-

wohner vor allem durch die höher werdenden Aufwendungen für die 

Kosten der Unterkunft und Heizung zu begründen. Höhere Preise auf 

Miet- und Energiemärkten sind Einflussfaktoren, die von den Trägern 

der Sozialhilfe nur schwer zu beeinflussen sind und sich regional un-

terschiedlich entwickeln. 

 Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung spielen 

neben dem demografischen Wandel, der regional unterschiedlich aus-

fällt, die erworbenen Rentenansprüche eine Rolle, die aufgrund von 

unterbrochenen Erwerbsbiografien zunehmend nicht ausreichen, um 

den nötigen Lebensunterhalt zu decken.  

 Zu beobachten ist auch, dass der Anteil der Leistungsberechtigten von 

GSiAE, der das Rentenalter noch nicht erreicht hat und die Leistung 

aufgrund einer dauerhaften Erwerbsminderung erhält, sich seit Jahren 

vergrößert und inzwischen fast die Hälfte der Leistungsberechtigten 

ausmacht.  

 Die steigenden Fallzahlen und Auszahlungen in der GSiAE a.v.E. führ-

te zur stufenweise Übernahme der finanziellen Verantwortung für die 

Aufgabe durch den Bund. In 2014 hat der Bund erstmalig die Auszah-

lungen zu 100 % erstattet. Unberücksichtigt bleiben dabei jedoch die 

Ausgaben, die den Landkreisen für das in der Sachbearbeitung einge-

setzte Personal und die Sachkosten entstehen.  

Insgesamt mehr 
Auszahlungen pro 
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Hilfe zur Pflege 

 

 In 2014 hat sich im Mittelwert der Landkreise sowohl die ambulante als 

auch die stationäre Dichte von Leistungsberechtigten der HzP erhöht. 

Der Anstieg vollzieht sich in der ambulanten HzP in einem stärkeren 

Ausmaß und führt somit zur Erhöhung der ambulanten Quote und da-

mit zu einem steigenden Anteil von Personen, die Leistungen der HzP 

im häuslichen Umfeld erhält. Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ 

konnte somit im aktuellen Berichtsjahr nach einem Rückgang im Vor-

jahr wieder ausgebaut werden.  

 Hintergrund für steigende Tendenzen bei der Inanspruchnahme der 

HzP-Leistungen ist der demografische Wandel in der Gesellschaft, der 

eine erhöhte Wahrscheinlichkeit der Pflegebedürftigkeit mit sich bringt. 

Da ein Leistungsanspruch auf Leistungen der HzP jedoch nur besteht, 

wenn eigene Mittel nicht im ausreichenden Maße vorhanden sind, um 

die Lücke zwischen Leistungen der Pflegeversicherung und dem indi-

viduellen Pflegebedarf zu decken, spielen auch die Einkommens- und 

Vermögenswerte der Leistungsberechtigten bei der Entwicklung der 

Dichte eine wichtige Rolle. 

 Bei den Auszahlungen für die Leistungen der HzP liegen die stationä-

ren Fallkosten nach wie vor über denen der ambulanten HzP.  

 Im ambulanten Bereich weisen die Auszahlungen pro Leistungsbe-

rechtigten deutliche Unterschiede zwischen den Landkreisen, aber 

auch im Jahresvergleich, aus. Ursächlich hierfür sind vor allem kosten-

intensive Einzelfälle, die durch eine 24-Stunden-Pflege oder bei nicht 

pflegeversicherten Leistungsberechtigten entstehen können. Insge-

samt sind die Auszahlungen pro Leistungsberechtigten in der ambu-

lanten HzP im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. 

 In der stationären HzP kommt es hingegen zu einer Steigerung der 

Auszahlungen pro Leistungsberechtigten im Mittelwert der hessischen 

Landkreise. Die Spannbreite der Fallkosten gestaltet sich hier geringer 

als in der ambulanten HzP.  

 Auf Ebene der Sachbearbeitung werden zunehmend Hilfeplanverfah-

ren wie das Fallmanagement eingesetzt, um die individuelle und be-

darfsgerechte Pflege für Leistungsberechtigte zu ermöglichen. Ein An-

satzpunkt zur Fallsteuerung besteht für die Landkreise auch durch den 

Einsatz von Pflegefachkräften, die zur Bedarfsermittlung eingesetzt 

werden. Die Analyse der Prozessabläufe in der Sachbearbeitung der 

HzP bildet einen Ansatzpunkt für die Untersuchung von Einflussfakto-

ren auf die Kennzahlenentwicklungen in diesem Bereich, die auch im 

kommenden Benchmarkingjahr weiter behandelt werden soll.  

 

 

Anstieg der ambu-
lanten HzP stärker 

als bei der  
stationären HzP 

Ambulante Quote 

 

Hintergründe für 
den steigenden 
Bedarf an HzP-

Leistungen  

Stationäre Fälle 

teurer als ambulante 

Kostenintensive 

Einzelfälle 

Fallsteuerung 
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ABB. 1: TABELLE: ÜBERSICHT TOP-KENNZAHLEN SGB XII 

Hilfeart Jahr

2014 1,4 1,0 0,9 1,6 1,7 1,8 0,9 1,4 1,2 1,6 1,6 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 0,9 1,4 3,4 1,53

2013 1,3 0,8 0,9 1,8 1,8 1,8 1,3 1,3 0,9 1,7 1,5 1,4 1,9 1,9 1,4 1,4 0,9 1,2 3,2 1,50

2014 6,7 9,1 8,8 8,4 11,2 10,5 7,9 7,6 8,2 7,7 10,9 10,0 10,4 9,4 8,7 10,2 7,2 8,6 12,7 9,2

2013 6,5 9,1 8,7 8,1 10,8 10,1 7,5 7,6 7,8 7,5 10,1 9,7 10,1 9,2 8,3 9,7 6,3 7,8 12,4 8,8

2014 0,4 0,6 0,5 0,6 1,0 0,4 0,4 0,9 0,3 1,2 1,0 0,6 1,0 1,0 0,2 0,8 0,4 0,5 0,9 0,7

2013 0,4 0,6 0,5 0,6 1,1 0,4 0,4 0,8 0,3 0,9 1,2 0,6 0,9 0,8 0,2 0,9 0,4 0,2 1,0 0,6

2014 1,5 1,9 3,0 1,7 2,3 3,6 1,7 2,1 3,2 2,7 2,9 2,7 2,3 2,2 2,3 1,9 1,8 3,2 4,2 2,5

2013 1,4 2,0 2,9 1,6 2,3 3,5 1,8 2,1 2,9 2,7 3,0 2,7 2,3 2,3 2,0 1,8 1,7 2,9 3,9 2,4

Hilfeart Jahr

2014 6.034 5.204 5.120 6.762 6.164 4.524 9.297 4.971 4.945 6.591 6.599 4.650 7.465 6.188 5.370 5.752 5.849 4.473 5.487 5.866

2013 6.638 5.533 4.873 7.322 6.305 4.115 7.679 5.040 5.537 6.348 6.156 4.958 7.667 6.572 4.629 6.091 5.635 5.088 5.551 5.881

2014 5.553 5.793 5.716 5.984 6.021 4.877 6.035 5.474 4.841 5.176 4.869 5.082 6.554 6.189 4.967 5.770 5.745 5.554 4.717 5.522

2013 5.417 5.390 5.609 5.584 5.882 4.644 5.827 5.319 4.651 5.107 4.713 4.963 5.557 5.880 4.912 5.522 5.899 5.388 4.482 5.302

2014 14.903 6.741 4.642 11.740 8.244 3.627 10.149 6.934 12.315 18.232 3.455 4.582 6.706 15.587 n.v. 9.815 5.790 7.146 9.651 8.836

2013 12.953 6.656 4.071 11.408 7.906 4.094 8.200 6.481 11.843 21.946 3.193 4.662 6.920 16.171 7.874 8.088 5.446 13.117 8.050 8.899

2014 11.370 10.345 11.030 10.902 11.371 10.688 12.801 10.716 9.002 10.575 12.516 12.124 11.233 11.635 9.317 10.387 11.650 9.214 9.046 10.838

2013 11.474 10.003 11.207 9.740 11.125 10.668 11.049 10.320 9.355 10.664 11.500 12.351 11.576 10.787 9.460 9.547 12.524 8.378 9.053 10.567

Hilfeart

2014 8,17 5,07 4,69 10,68 10,46 8,11 8,82 7,10 6,01 10,62 10,73 8,62 13,68 9,73 8,66 8,65 5,11 6,09 18,67 8,93

2013 8,30 4,65 4,35 13,03 11,08 7,60 9,75 6,80 5,02 10,72 9,40 7,18 14,50 12,48 6,54 8,35 5,26 5,88 17,81 8,88

2014 37,32 52,56 50,58 50,30 67,74 51,10 47,38 41,69 39,54 40,07 52,92 50,86 68,31 58,17 43,42 58,66 41,58 47,78 60,07 50,53

2013 35,09 49,03 49,00 45,07 63,70 46,85 43,83 40,50 36,23 38,13 47,63 48,21 55,99 53,92 41,00 53,60 37,31 41,93 55,60 46,45

2014 5,38 3,74 2,39 7,07 8,63 1,43 3,65 6,05 3,15 21,63 3,61 2,85 6,99 15,35 1,35 7,61 2,29 3,31 8,96 6,08

2013 5,45 3,90 2,15 6,61 8,75 1,64 3,47 5,09 3,02 19,94 3,86 2,69 6,31 13,12 1,56 6,96 2,22 2,71 7,70 5,64

2014 16,98 19,83 32,84 18,60 26,21 38,04 21,91 22,87 29,17 28,95 36,19 32,38 26,18 25,04 21,33 19,76 20,53 29,36 37,64 26,52

2013 16,00 20,35 32,02 15,82 25,51 37,09 20,30 21,24 27,42 28,79 34,18 32,77 26,30 24,51 18,59 17,53 21,29 24,49 35,36 25,24

Hilfeart Jahr

2014 12,04 6,25 5,18 12,33 9,25 8,22 10,79 9,14 7,71 10,48 10,38 9,11 11,88 8,99 11,59 9,14 7,35 7,04 14,90 9,57

2013 12,80 5,96 4,97 16,18 10,16 8,16 12,61 9,24 7,00 10,98 9,89 7,90 14,07 12,00 9,67 9,66 7,95 7,84 15,29 10,12

2014 55,00 64,73 55,89 58,05 59,92 51,78 57,95 53,65 50,78 39,57 51,15 53,70 59,32 53,71 58,07 61,95 59,82 55,21 47,93 55,17

2013 54,12 62,92 55,99 55,97 58,42 50,28 56,67 55,00 50,54 39,08 50,09 53,07 54,31 51,83 60,58 62,01 56,46 55,89 47,73 54,26

2014 7,93 4,61 2,64 8,16 7,63 1,45 4,46 7,78 4,04 21,36 3,49 3,01 6,07 14,18 1,81 8,04 3,29 3,83 7,15 6,36

2013 8,40 5,00 2,45 8,20 8,03 1,76 4,49 6,91 4,22 20,43 4,06 2,96 6,12 12,61 2,30 8,05 3,37 3,62 6,61 6,29

2014 25,02 24,42 36,29 21,47 23,19 38,55 26,80 29,43 37,46 28,59 34,98 34,19 22,73 23,12 28,53 20,87 29,54 33,92 30,03 28,90

2013 24,68 26,12 36,59 19,65 23,39 39,81 26,24 28,85 38,24 29,51 35,95 36,08 25,51 23,56 27,46 20,27 32,22 32,65 30,36 29,32

TOP-Kennzahlen 2014

HLU a.v.E. Áč

Ď

č Ď

GSiAE a.v.E.
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č

č
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Á

č
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Á

WMK MW
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Ď
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Á

Ď
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Á
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Ď

DA FB FD GG GI HEF HG HP KB KS LDK LM MKK MR ODW OF RTK VB WMK MW

A u s z a h l u n g e n   p r o   E i n w o h n e r  i n  E u r o

HLU a.v.E. Ď č č Ď Ď č Ď č č Ď č č Ď Ď č č Ď č č Á

GSiAE a.v.E. č č č č č č č č č č č č č č č č č č č č

HzP a.v.E. Á Ď č č Ď Ď č č č č Ď č č č Ď č č č č č

HzP i.E. č Ď č č č č č č č č č Ď Ď č č č Ď č č č

HLU a.v.E. Ď Ď č Ď Ď č Ď č č Ď Ď Ď č Ď č Ď Ď Ď

GSiAE a.v.E. č č č č č č č č č č č č č č č č Ď č č č

HzP a.v.E. č č č č č Ď č č č Ď č Ď Ď Ď č č Ď č Ď

HzP i.E. Ď č Ď č č č č č Ď Ď č Ď Ď č Ď č Ď č Ď č

HLU a.v.E. Ď č č Ď Ď Á Ď Ď č Ď č č Ď Ď č Ď Ď Ď Ď Ď

GSiAE a.v.E. č č Ď č č č č Ď č č č č č č Ď Á č Ď č č

HzP a.v.E. Ď Ď č Á Ď Ď Á č Ď č Ď Á Á č Ď Á Ď č č č

HzP i.E. č Ď Ď č Ď Ď č č Ď Ď Ď Ď Ď Ď č č Ď č Ď Ď

LM MKK MR ODW OF RTK VB WMK MWHEF HG HP KB KS LDK

OF RTK VB WMK MW

DA FB FD GG GI

KS LDK LM MKK MR ODW

A n t e i l   d e r   A u s z a h l u n g e n   a n   d e n   G e s a m t a u s g a b e n   i n   P r o z e n t

DA FB FD GG GI HEF HG HP KB
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Eingliederungshilfe 

 

 Im Leistungsbereich der Eingliederungshilfe werden die Leistungsarten 

interdisziplinäre Frühförderung, Einzelintegration in Kindertagesstätten 

sowie Teilhabeassistenz in Regel- und Förderschulen untersucht und 

im vierten Jahr behandelt.  

 Im Vergleich zum Vorjahr weisen alle drei Leistungsarten leicht stag-

nierende Dichten aus. Die Erhöhungen sind mit 0,1 bis 0,2 Leistungs-

berechtigten pro 1.000 Einwohner marginal. 

 Das Thema Inklusion wirkt sich zunehmend auf das gesamte Gesche-

hen und die Inanspruchnahme von Leistungen in der Eingliederungs-

hilfe aus. Besonders deutlich wird dies im schulischen Bereich, wel-

cher dem Ziel unterliegt, alle Kinder mit bestehender oder drohender 

Behinderung an einer Regelschule beschulen zu können. 40,7 % der 

Leistungsberechtigten mit Teilhabeassistenz wird dies bereits ermög-

licht, was eine Steigerung zum Vorjahr um rund 0,1 Prozentpunkte 

entspricht. 

 Einige der am Benchmarking beteiligten Landkreise sind Modellkom-

munen, die vom Land bei der Erprobung konkreter Maßnahmen zum 

Abbau noch bestehender Barrieren gefördert werden. Zielsetzung ist 

es, Ansatzpunkte zu identifizieren, die in der Folge hessenweite Hand-

lungsmöglichkeiten offerieren sollen und im Benchmarking beispielhaft 

vorgestellt werden.  

 Im Vergleich zum Vorjahr steigen nur in der Teilhabeassistenz die 

Auszahlungen pro Einwohner. In der interdisziplinären Frühförderung 

und im Bereich der Einzelintegration sinken diese. Insgesamt zeigt 

sich bei leicht ansteigender Gesamtdichte eine leichte Senkung der 

Auszahlungen im Mittelwert von 23,33 Euro in 2013 auf 23,11 Euro in 

2014. 

 Die Veränderungen und Höhe der Auszahlungen insgesamt und pro 

Einwohner stehen nicht nur in Verbindung mit der Anzahl der Leis-

tungsberechtigten, sondern auch mit Finanzierungsstrukturen und poli-

tischen Beschlüssen in den einzelnen Landkreisen. Die Gewährung 

von Leistungen für Kinder mit Behinderungen können auch als präven-

tive Maßnahmen verstanden werden, um mögliche zukünftige Bedarfe 

zu reduzieren und Folgekosten möglichst gering zu halten.  

 Einfluss nehmen auch Finanzierungsstrukturen und Abrechnungsmo-

dalitäten zwischen Leistungserbringer und dem Träger der Sozialhilfe.  
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ABB. 2: TABELLE: ÜBERSICHT TOP-KENNZAHLEN EINGLIEDERUNGSHILFE 

Hilfeart

2014 13,1 11,7 12,8 9,8 12,4 18,1 15,7 10,9 18,8 13,5 19,1 13,6 11,7 12,1 21,7 9,6 14,0 12,9 13,9 14,0

2013 13,2 11,9 13,5 9,4 12,7 19,0 16,3 10,4 18,6 11,2 16,2 13,3 11,7 11,6 21,3 10,2 12,0 13,4 13,6 13,7

2014 6,4 6,4 7,3 4,0 4,9 12,1 9,7 4,1 12,0 6,0 9,9 7,1 6,5 5,5 10,9 3,4 9,7 5,9 6,8 7,3

2013 6,6 6,2 8,0 3,8 4,7 13,3 10,3 3,9 10,8 4,9 7,4 6,9 6,1 5,3 11,1 4,2 8,0 6,2 7,3 7,1

2014 3,3 2,2 3,3 3,0 4,4 4,1 4,0 5,0 5,9 4,6 5,6 3,4 2,7 3,8 4,7 2,5 3,0 4,2 5,0 3,9

2013 3,7 2,2 3,5 3,2 5,0 3,8 4,0 4,7 6,7 4,0 5,4 3,6 3,3 3,6 4,4 2,2 2,7 4,4 4,6 3,9

2014 3,3 3,1 2,1 2,7 3,1 2,0 2,0 1,9 0,9 2,9 3,6 3,1 2,5 2,8 6,0 3,7 1,4 2,7 2,0 2,7

2013 3,0 3,4 1,9 2,4 3,1 1,9 2,1 1,7 1,1 2,3 3,4 2,9 2,3 2,8 5,8 3,8 1,3 2,8 1,8 2,6

Hilfeart

2014 2.344 2.701 1.888 4.789 4.389 915 1.710 2.619 1.226 2.238 4.015 4.595 3.097 3.167 2.518 4.267 2.088 4.454 2.441 2.919

2013 1.972 2.911 1.730 5.102 4.857 894 n.v. 2.705 1.453 2.723 5.215 4.340 3.357 3.183 2.304 3.556 2.911 4.591 2.484 3.127

2014 18.202 16.604 16.492 18.533 20.863 15.168 16.150 15.739 16.279 16.380 16.599 14.502 19.888 15.909 15.409 16.323 15.765 17.606 16.820 16.802

2013 18.367 17.887 17.563 18.356 17.889 14.892 n.v. 17.657 15.905 18.243 16.406 18.597 18.523 16.784 16.116 20.731 18.035 15.914 18.397 17.570

2014 17.010 11.779 12.340 15.961 16.688 8.755 7.108 16.819 8.568 12.490 13.038 6.346 18.390 16.163 8.830 2.999 6.422 15.490 12.652 11.992

2013 16.726 11.029 13.576 17.531 16.580 8.145 8.017 15.036 8.871 12.846 11.560 5.783 21.124 14.449 8.353 2.169 6.194 11.163 13.125 11.699

2014 26,7 18,1 19,9 24,6 32,2 17,0 19,7 23,2 23,3 23,1 35,8 20,5 23,9 24,7 29,7 13,1 14,9 26,3 22,5 23,1

2013 26,3 19,3 21,5 24,8 31,2 15,7 n.v. 23,0 26,2 21,7 33,5 23,0 25,6 23,7 28,4 13,6 15,8 24,2 22,5 23,3

2014 3,0 3,5 2,9 4,0 4,2 2,1 3,4 2,1 2,9 2,5 7,9 6,6 4,0 3,5 5,3 2,9 4,0 4,8 3,0 3,8

2013 2,6 3,7 2,9 4,0 4,4 2,2 n.v. 2,0 3,1 2,5 7,8 6,1 4,1 3,4 5,0 3,0 4,6 5,3 3,2 3,9

2014 12,2 7,2 11,5 11,6 17,9 11,7 13,3 15,2 18,8 13,9 18,6 9,9 10,8 12,2 14,1 8,0 9,2 13,7 14,9 12,9

2013 13,6 8,1 13,2 12,3 17,1 10,6 n.v. 16,0 21,2 13,6 17,9 13,6 11,9 12,2 13,9 9,0 9,7 13,0 15,0 13,4

2014 11,5 7,4 5,5 9,1 10,1 3,2 3,0 6,0 1,6 6,7 9,3 4,0 9,2 9,0 10,3 2,2 1,7 7,8 4,5 6,4

2013 10,1 7,5 5,5 8,5 9,7 2,9 3,4 5,0 1,9 5,6 7,8 3,4 9,6 8,1 9,5 1,6 1,6 5,9 4,2 5,9
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4. Zusammenfassende Darstellung der Kennzahl-
ergebnisse 

 

Transferleistungsdichte 

Mit der Transferleistungsdichte werden 

Personen im Leistungsbezug von exis-

tenzsichernden Leistungen dargestellt, 

die auf 1.000 Einwohner bezogen wer-

den. Zu den Leistungen, die zur Siche-

rung des Lebensunterhaltes ausge-

zahlt werden, gehören die HLU a.v.E., 

die GSiAE a.v.E. sowie die Empfänger 

von Leistungen des SGB II. Dazu ge-

hören nur die Personen, die Leistun-

gen außerhalb von Einrichtungen in 

Anspruch nehmen.  

 

Für die SGB II-Dichte wurden revidierte 

Daten aus der Statistik der Bundes-

agentur für Arbeit nach einer Wartezeit 

von drei Monaten herangezogen. Wie die Dichte der Leistungsberechtigten 

der GSiAE a.v.E. werden sie im Kennzahlenvergleich betrachtet, um die ge-

samte in einem Landkreis bestehende Hilfebedürftigkeit abbilden zu können. 

Zudem werden die in den SGB II-Leistungen enthaltenen Kosten der Unter-

kunft von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe getragen und machen einen 

Großteil der finanziellen kommunalen Belastung aus. 

 

Datenquelle 

Definition der Kennzahl 
 

 
Transferleistungsdichte 

(KeZa 90) 
Zahl der Empfänger von Transferleistun-
gen (Alg 2, Sozialgeld, HLU a.v.E. und 
GSiAE a.v.E.) je 1.000 Einwohner zum 
Stichtag 31.12. 
 

 

Wirkungsfaktoren 
 
▲ Anstieg der Transferleistungsdichte 

entsteht durch Zunahme der Zahl der 
Leistungsempfänger 
oder Abnahme der Einwohnerzahl 

 
▼ Sinken der Transferleistungsdichte 

entsteht durch Abnahme der Zahl der 
Leistungsempfänger 
oder Zunahme der Einwohnerzahl 
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ABB. 3: TRANSFERLEISTUNGSDICHTE 

1,4 1,0 0,9 1,6 1,7 1,8 0,9 1,4 1,2 1,6 1,6 1,9 1,8 1,6 1,6 1,5 0,9 1,4 3,4 1,5

6,7 9,1 8,8 8,4
11,2 10,5

7,9 7,6 8,2 7,7
10,9 10,0 10,4 9,4 8,7 10,2
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12,7

9,2

53,0 51,2

42,2

80,5
71,3

48,9
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con_sens

 
 

Insgesamt hat sich die Transferleistungsdichte im Vergleich zum Vorjahr er-

höht. Die nachstehende Tabelle gibt einen differenzierten Überblick über die 

Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Die Erhöhung der Dichte entsteht 

aufgrund von Steigerungen in allen hier betrachteten Leistungsarten.  

 

ABB. 4: TABELLE: VERÄNDERUNGEN DER TRANSFERLEISTUNGSDICHTE GEGENÜBER DEM VORJAHR 

KeZa DA FB FD GG GI HEF HG HP KB KS LDK LM MKK MR ODW OF RTK VB WMK MW

90.1 -1,3 3,1 -1,7 1,8 0,0 0,1 1,5 1,6 0,9 0,5 0,4 0,6 1,7 0,0 1,4 0,7 4,8 -0,8 -0,5 0,7

90.1.1 8,3 16,2 2,6 -11,2 -3,4 -3,0 -25,3 5,9 33,9 -4,6 6,5 28,1 -3,1 -17,2 14,1 9,7 -6,4 17,8 6,1 2,6

90.1.2 3,7 -0,3 1,3 4,1 3,9 3,9 4,4 0,0 4,9 3,7 7,6 3,0 3,4 2,5 4,7 4,7 14,4 10,5 2,6 4,2

90.1.3 -2,1 3,5 -2,4 1,9 -0,5 -0,5 1,8 1,7 -0,4 0,2 -0,9 -0,4 1,5 0,2 0,6 -0,1 3,5 -3,4 -1,3 0,1Dichte SGB II

2013 - 2014

Transferleistungs-

dichte

Dichte HLU a.v.E.

Dichte GSiAE a.v.E.

Veränderung ggü. dem Vorjahr in Prozent

 
 

Dichten in der Hilfe zur Pflege 

Leistungen der Hilfe zur Pflege ge-

hören nicht zu den existenzsichern-

den Leistungen, sondern werden 

bedarfsabhängig in der Regel als 

ergänzende Hilfe zu den Leistun-

gen der Pflegeversicherung ge-

währt. Sie werden für Pflegeleis-

tungen in stationären Einrichtungen 

als auch ambulant in der eigenen Häuslichkeit aufgewendet. Nachfolgend ist 

die geografische Verteilung der Dichten für die Hilfe zur Pflege in und außer-

halb von Einrichtungen dargestellt. Die Werte beziehen sich auf 1.000 Ein-

wohner der jeweiligen Landkreise. 

Erhöhung der Trans-

ferleistungsdichte 

Geografische  
Verteilung der HzP-

Dichten 

Definition der Kennzahl 

Dichte der Leistungsberechtigten  
HzP a.v.E und i.E. 

 
(KeZa SGB XII 140./140.1) 
Zahl der Leistungsberechtigten der Hilfe zur 
Pflege in und außerhalb von Einrichtungen je 
1.000 Einwohner zum Stichtag 31.12. 
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ABB. 5: GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER DICHTEN DER LEISTUNGSBERECHTIGTEN HZP A.V.E. UND I.E.  

 

 

Ambulante Quote in der Hilfe zur Pflege 

Wie sich die gesetzliche Zielsetzung des Vorranges ambulanter vor den stati-

onären Leistungen der HzP in den Landkreisen vollzieht, kann über die Ambu-

lante Quote abgebildet werden. Die in der nachstehenden Grafik dargestellte 

Quote gibt den Anteil der Leistungsberechtigten an, der von der Gesamtgrup-

pe der Leistungsberechtigten ambulante Leistungen der HzP erhält und zeigt 

die Entwicklung in der Zeitreihe von 2011 bis 2014.  

 

Definition  

Ambulante Quote 
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ABB. 6: AMBULANTE QUOTE 
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Mit einer Ambulanten Quote von 21,1 % werden nach wie vor mehr Leis-

tungsberechtigte der HzP in stationären Einrichtungen gepflegt als in der 

häuslichen Umgebung. Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einem Anstieg des 

Anteils der ambulant Gepflegten von 2,8 % gekommen. Die nachstehende 

Tabelle gibt einen Überblick über die Veränderungen in der HzP im Vergleich 

zum Vorjahr.  

 

ABB. 7: VERÄNDERUNG DER DICHTEN IN DER HZP A.V.E. UND I.E. SOWIE DER AMBULANTEN QUOTE 

Keza Veränderung ggü. Vorjahr Jahr DA FB FD GG GI HEF HG HP KB KS

140.a Dichte HzP a.v.E. und i.E. 2014 2,2% -5,7% 3,2% 4,8% -1,4% 1,9% -8,4% 5,7% 9,7% 8,7%

140.1.a Dichte HzP a.v.E. 2014 -14,1% -5,3% -2,2% 4,0% -5,4% -1,9% -15,0% 11,0% 0,1% 30,6%

140.2.a Dichte HzP i.E. 2014 7,1% -5,8% 4,2% 5,0% 0,5% 2,4% -6,8% 3,7% 10,6% 1,4%

140.3.a Ambulante Quote 2014 -15,9% 0,4% -5,2% -0,8% -4,1% -3,7% -7,3% 5,0% -8,8% 20,1%  
Keza Veränderung ggü. Vorjahr Jahr LDK LM MKK MR ODW OF RTK VB WMK MW

140.a Dichte HzP a.v.E. und i.E. 2014 -5,8% 1,9% 6,0% 1,8% 14,1% -0,7% 2,4% 16,6% 4,7% 3,2%

140.1.a Dichte HzP a.v.E. 2014 -13,5% 7,9% 14,4% 21,5% -10,4% -9,8% -3,2% 124,0% -3,0% 6,8%

140.2.a Dichte HzP i.E. 2014 -2,7% 0,6% 2,6% -5,3% 16,5% 3,6% 3,7% 9,0% 6,5% 3,0%

140.3.a Ambulante Quote 2014 -8,2% 5,8% 8,0% 19,3% -21,5% -9,2% -5,4% 92,1% -7,3% 2,8%  
 

Erhöhung der Am-

bulanten Quote 
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Generelle Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Dichten und der Am-

bulanten Quote in der Hilfe zur Pflege 

Unterschiedliche Faktoren und regionale Bedingungen nehmen ihren Einfluss 

auf die Entwicklungen in der HzP, die im Folgenden aufgeführt sind. Die Ein-

flussnahme auf diese Faktoren ist für die Träger der Sozialhilfe mehr oder 

weniger stark steuerbar. 

 

 Gesetzliche Regelungen 

 Politische Zielsetzungen 

 Regionale Strukturen, Flächengröße der Landkreise, Länge der An-

fahrtswege 

 Demografischer Wandel, Anteil älterer Personen in der Bevölkerung 

 Wirtschaftsfaktoren der Region 

 Anrechenbare Einkommen und Vermögen der Leistungsberechtigten 

 Struktur und Pflegebedürftigkeit der Leistungsberechtigten  

 Anzahl vorhandener stationärer Einrichtungen und Platzzahlen 

 Anzahl vorhandener ambulanter Pflegedienste und Mitarbeiterzahlen 

 Personalangebot in einem Landkreis, Verfügbarkeit von qualifiziertem 

Personal, Ansiedlung von Hausärzten 

 Struktur von Beratungseinrichtungen, Pflegestützpunkte, Seniorenbü-

ros, Sozialplanung 

 Einsatz von Fachkräften in den Leistungsbereichen der örtlichen Trä-

ger der Sozialhilfe, Durchführung von Heimnotwendigkeitsprüfungen, 

Einsatz von Fallmanagement, Krankenhausmanagement 

 Öffentlichkeitsarbeit, Informationspolitik 

 Informationsstand der Betroffenen 

 Pflegebereitschaft von angehörigen Personen 

 Sozialraumorientierung, Einbezug von familiären und nachbarschaftli-

chen Unterstützungssystemen 

 Vernetzung von relevanten Akteuren 

 Leistungsrechtliche Zuordnung von Leistungsberechtigten mit Unter-

stützungsbedarf bei hauswirtschaftlichen Verrichtungen 

 

Auszahlungen pro Einwohner im SGB XII 

In der nachfolgenden Abbildung sind die Auszahlungen pro Einwohner darge-

stellt, die von den hessischen Landkreisen für die Leistungsarten HLU a.v.E., 

GSiAE a.v.E., HzP a.v.E. und HzP i.E. aufgewendet werden. Basis für die Be-

rechnung der Auszahlungen sind Zahlungsströme ohne Abzug der Einnah-

men, die in den hessischen Landkreisen generell unter Anwendung des Netto-

Prinzips entstehen. Nicht beinhaltet sind Erstattungen von Trägern der Sozial-

hilfe untereinander sowie Zuschüsse, Zuwendungen und Verwaltungskosten.  
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ABB. 8: AUSZAHLUNGEN PRO EINWOHNER FÜR LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII 
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In Einzelfällen wird in einigen Landkreisen bei der HzP i.E. nach dem Brutto-Prinzip verfahren. 

 

Im Vergleich zum Vorjahr ist es in diesem Jahr in allen untersuchten Leis-

tungsbereichen zu einer Erhöhung der Auszahlungen pro Einwohner gekom-

men. Im Mittelwert der hessischen Landkreise erhöhte sich die finanzielle Be-

lastung pro Einwohner im Vergleich zu 2013 um 6,8 % auf 92,05 Euro. Die 

deutlichste Erhöhung der Auszahlungen ist für die GSiAE a.v.E. zu beobach-

ten. Zur Entlastung der kommunalen Haushalte werden die Auszahlungen für 

die Leistung seit diesem Jahr durch den Bund zu 100 % übernommen.  

 

Die Höhe der Auszahlungen pro Einwohner steht in unmittelbarer Verbindung 

mit der Anzahl der Leistungsberechtigten. Erhöht sich die Zahl der Personen-

gruppe im Leistungsbezug, steigern sich in der Regel auch die aufzuwenden-

den Auszahlungen. Allerdings steigen sie nicht immer proportional zueinander 

an, da auch andere Faktoren, wie die Mietpreisentwicklung, Einfluss auf die 

Entwicklungen nehmen. In der HLU a.v.E. kam es trotz einer Dichtesteigerung 

von 2,6 % zu einer Erhöhung der Auszahlungen pro Einwohner von nur 0,6 %. 

 

Für weiterführende Untersuchungen werden im Benchmarking der hessischen 

Landkreise auch die Auszahlungen, die pro Leistungsberechtigten aufgewen-

det werden müssen, betrachtet. Sie geben Aufschluss darüber, wie kostenin-

tensiv die Leistungserbringung für eine Person im Durchschnitt ist, und lassen 

Rückschlüsse auf die Struktur der Leistungsberechtigten und zugrunde lie-

gende Verfahrensweisen zu.  

 

Steigerung der 

Auszahlungen 

Einflüsse auf die 
Höhe der  

Auszahlungen 

Auszahlungen pro 
Leistungs-

berechtigten 
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Die Betrachtung der Auszahlungen in der Hilfe zur Pflege – sowohl pro Ein-

wohner als auch pro Leistungsberechtigten – ergibt, dass die Auszahlungen 

für stationäre Leistungen nach wie vor über denen in der ambulanten Pflege 

liegen. Bei den Auszahlungen im ambulanten Bereich zeigen sich deutlich 

größere Unterschiede zwischen den einzelnen Landkreisen als im Bereich der 

stationären Hilfe zur Pflege. Einen Einfluss auf die Abweichungen in der Hilfe 

zur Pflege im häuslichen Bereich haben kostenintensive Einzelfälle, wenn der 

Pflegebedarf einer leistungsberechtigten Person bspw. eine 24-Stunden-

Betreuung erforderlich macht oder Leistungsberechtigte nicht pflegeversichert 

und die vollen Auszahlungen vom Träger der Sozialhilfe zu übernehmen sind. 

Hierdurch können sich überdurchschnittliche Ausgaben pro Leistungsberech-

tigten ergeben.  

 

Die uneingeschränkte Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ 

kann somit dazu führen, dass die Auszahlungen pro Leistungsberechtigten im 

ambulanten Bereich über denen in der stationären HzP liegen können. Bei der 

Berechnung der Fallkosten ist dies in sechs der am Benchmarking beteiligten 

hessischen Landkreise der Fall, ebenso viele wie schon im Vorjahr.  

 

Vor diesem Hintergrund gewinnen zunehmend Steuerungsansätze wie der 

Einsatz von Hilfeplanverfahren, Heimnotwendigkeitsprüfungen, das kommuna-

le Krankenhausentlassungsmanagement oder der Einsatz von Pflegefachkräf-

ten zur Prüfung des individuellen Pflegebedarfs an Relevanz. 

 

Anders als im Vorjahr zeigt sich für das aktuelle Berichtsjahr wie schon in den 

Vorvorjahren eine stärkere Erhöhung der ambulanten Auszahlungen pro Ein-

wohner als bei den stationären. Einen Überblick über die Veränderungen ge-

genüber dem Vorjahr bietet die nachstehende Tabelle. 

 

ABB. 9: TABELLE: VERÄNDERUNGEN DER AUSGABEN NACH DEM SGB XII GEGENÜBER DEM VORJAHR 

KeZa DA FB FD GG GI HEF HG HP KB KS LDK LM MKK MR ODW OF RTK VB WMK MW

100. 4,6 4,2 3,4 7,6 3,7 5,9 5,7 5,5 8,6 3,8 8,8 4,3 11,7 4,1 10,5 9,5 5,2 15,4 7,6 6,8

100.1 -1,6 9,3 7,8 -18,0 -5,6 6,7 -9,5 4,4 19,6 -1,0 14,1 20,2 -5,7 -22,0 32,4 3,6 -2,8 3,5 4,8 0,6

100.2 6,3 7,2 3,2 11,6 6,3 9,1 8,1 2,9 9,1 5,1 11,1 5,5 22,0 7,9 5,9 9,4 11,4 14,0 8,0 8,8

100.3 -1,2 -4,0 11,5 7,0 -1,4 -13,1 5,1 18,8 4,1 8,5 -6,4 6,0 10,9 17,1 -13,2 9,4 2,9 22,1 16,3 7,8

100.4 6,1 -2,6 2,6 17,6 2,8 2,6 7,9 7,6 6,4 0,5 5,9 -1,2 -0,5 2,2 14,8 12,8 -3,5 19,9 6,4 5,1

HzP a.v.E.

HzP i.E.

2013 - 2014

Auszahlungen pro 

Einwohner

Veränderung ggü. dem Vorjahr in Prozent

HLU a.v.E.

GSiAE a.v.E.

 
 

Dichten in der Eingliederungshilfe 

Die im Folgenden behandelten Leistungsbereiche der Eingliederungshilfe lie-

gen in Hessen in der Zuständigkeit der örtlichen Träger der Sozialhilfe. Nach-

folgende Abbildung zeigt die Dichten für die Frühförderung, die Einzelintegra-

tion in Kindertagesstätten und die Teilhabeassistenz in Regel- und Förder-

schulen jeweils pro 1.000 Einwohner im Alter von 0 bis unter 21 Jahren. Da 

sich die Altersklassen, in denen die Leistungen in Anspruch genommen wer-

den, voneinander unterscheiden, wird die einheitliche Bezugsgröße von 0 bis 

unter 21 Jahren genutzt, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Im 

Benchmarking werden darüber hinaus auch Kennzahlen mit Bezug auf die 

Kostenintensive 
Einzelfälle 

Stationär teurer als 

ambulant 

Steuerungsansätze 

Stärkere Erhöhung 
der ambulanten 

Auszahlungen 
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Altersklassen gebildet, in denen die Leistungen tatsächlich in Anspruch ge-

nommen werden können. 

 

ABB. 10: DICHTE DER LEISTUNGSBERECHTIGTEN IN DER EGH DIFFERENZIERT NACH LEISTUNGSARTEN 
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Frühförderung Kita´s mit Einzelintegration Teilhabeassistenz

con_sens

 
 

Die Gesamtdichte der Eingliederungshilfeleistungen beträgt im Mittelwert 14,0 

pro 1.000 Einwohner im Alter von 0 bis unter 21 Jahren. Das bedeutet, dass 

etwa einer von 71 Einwohnern dieser Altersgruppe Leistungen der Eingliede-

rungshilfe erhält. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Mittelwert um 2,2 % an. 

 

Im Mittelwert erhalten 7,3 von 1.000 Einwohnern von 0 bis unter 21 Jahren 

Leistungen der Frühförderung und 3,8 Einzelintegration in Kindertageseinrich-

tungen. Anhand dieser Dichten zeigt sich, dass diese der Schule vorgelager-

ten Leistungen ihrer vorbeugenden Aufgabe gerecht werden und eine geringe-

re Dichte von Leistungsberechtigten mit Teilhabeassistenz in Regel- und För-

derschulen (2,7) nach sich ziehen. 

 

Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die prozentualen Verände-

rungen gegenüber dem Vorjahr auf Basis von Dichten pro 1.000 Einwohner 

von 0 bis unter 21 Jahre. 

 

ABB. 11: TABELLE: VERÄNDERUNGEN DER DICHTEN IN DER EGH GEGENÜBER DEM VORJAHR 
2013 - 2014 DA FB FD GG GI HEF HG HP KB KS LDK LM MKK MR ODW OF RTK VB WMK MW

Dichte pro 1.000 Einwohner 

von 0 bis unter 21 Jahren
-0,9 -1,4 -4,9 3,7 -2,5 -4,6 -4,2 5,6 1,0 20,6 17,7 2,5 0,3 3,6 1,7 -6,0 16,4 -3,7 1,7 2,2

Frühförderung -2,3 2,4 -8,6 5,3 4,4 -9,2 -5,8 4,3 10,4 23,6 32,8 3,7 5,6 3,8 -1,9 -18,9 20,8 -3,8 -6,1 2,6

Kita´s mit Einzelintegration -9,2 -3,3 -5,7 -7,1 -11,5 8,4 -0,6 6,4 -12,2 14,8 4,1 -5,7 -15,8 6,9 7,6 11,5 8,7 -3,8 9,5 -0,3

Teilhabeassistenz 12,0 -7,2 12,1 16,1 1,6 2,5 -3,2 6,1 -10,9 24,6 6,5 9,9 8,8 -0,9 4,2 -1,8 5,9 -3,4 13,5 4,8

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

 
 

Steigerung der  

EGH-Dichte 

Vorbeugende 
 Maßnahmen zeigen 

Wirkung 
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In der Frühförderung und bei der Inanspruchnahme von Teilhabeassistenzen 

in Regel- und Förderschulen kommt es im Mittelwert zu einer Erhöhung der 

Dichten. Bei der Einzelintegration in Kindertageseinrichtungen zeigt sich ein 

geringfügiger Rückgang von 0,3 % gegenüber dem Vorjahr. 

 

Vor allem die Gewährung von Teilhabeassistenzen ist vor dem Hintergrund 

der Inklusion zu sehen, nach der Menschen mit Behinderung in das gesell-

schaftliche Leben gleichwertig einzubeziehen und Barrieren abzubauen sind. 

In diesem Sinne wird über die Gewährung von Teilhabeassistenzen versucht, 

Kinder mit Behinderung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung in Regel-

schulen zu unterrichten.  

 

Insgesamt wird bei den Trägern der Sozialhilfe eine deutlich steigende Nach-

frage nach schulischen Integrationsleistungen beobachtet, die oft durch die 

Schulen selbst initiiert werden. 

 

Die Leistung Teilhabeassistenz kann auch über das SGB VIII gewährt werden, 

wobei in der Jugendhilfe ein Personenkreis mit einem anderen Behinderungs-

bild angesprochen wird. Um einen Gesamtüberblick über das Leistungsge-

schehen zu ermöglichen, wurden im Benchmarking auch die Fallzahlen und 

Finanzdaten für Teilhabeassistenzen, die über das SGB VIII gewährt werden, 

erhoben und ausgewertet. Im Ergebnis sind die Auszahlungen pro leistungs-

berechtigtem Kind in der Jugendhilfe im Mittelwert um rund 1.000 Euro höher 

als in der Sozialhilfe. Allerdings sind die Fallkosten im SGB XII gegenüber 

dem Vorjahr angestiegen, während sie im SGB VIII zurückgegangen sind. 

 

Dagegen ist die Dichte der Leistungsberechtigten pro 1.000 Einwohner im 

Alter von 7 bis unter 18 Jahren nach dem SGB XII mit 5,1 mehr als doppelt so 

hoch wie nach dem SGB VIII (2,3) und zeigt damit eine höhere Inanspruch-

nahme der Leistung über das SGB XII. 

 

Insgesamt sind durch die Entwicklungen höhere Auszahlungen für den Be-

reich der Teilhabeassistenz zu erwarten. Da Förderschulen auf den Umgang 

mit Menschen mit Behinderungen ausgerichtet sind, wird hier zur Unterstüt-

zung der Schüler im Schulalltag weniger häufig zusätzliche Teilhabeassistenz 

benötigt als in Regelschulen. Eine Umstellung der Beschulung von Förder- in 

Regelschulen zieht daher zwangsläufig eine Kostensteigerung für die örtlichen 

Träger der Jugend- und Sozialhilfe nach sich.  

 

Am 1. August 2014 ist in Hessen eine neue Rahmenvereinbarung zur Integra-

tion von Kindern mit Behinderung vom 1. vollendeten Lebensjahr bis zum 

Schuleintritt in Kindertagesstätten verabschiedet worden. Neuerungen bezie-

hen sich vor allem auf die unter 3-jährigen Kinder mit Einzelintegrationsbedarf. 

Beförderungen zur Kindertageseinrichtung sollen darüber hinaus nur noch in 

begründeten Einzelfällen übernommen werden. Ferner müssen laut der neuen 

Regelung mindestens 75 % Anwesenheit an den gebuchten Betreuungstagen 

erreicht werden.  
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Während die alte Vereinbarung ausschließlich eine erhöhte Pauschale im Ein-

zelfall zugelassen hatte, ist nunmehr eine Einzelfallprüfung möglich, durch die 

auch weniger Stunden gewährt werden können. 

 

Grundlage für eine gelingende Inklusion ist neben entsprechenden Gesetzes-

änderungen, die eine neue inklusive Finanzierungsform von Unterstützungs-

leistungen ermöglichen, vor allem ein Wechsel im Selbstverständnis der Öf-

fentlichkeit, der von fachlicher Seite nur wenig beeinflussbar ist. Ein entschei-

dender Schritt, um die gesetzlichen Grundlagen den fachlichen Anforderungen 

anzupassen, könnte die derzeit in der Bundesregierung diskutierte Reform der 

Eingliederungshilfe sein. 

 

Im Oktober 2013 haben sich die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD da-

rauf verständigt, die Leistungen für Menschen, die aufgrund einer wesentli-

chen Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, aus dem bisheri-

gen „Fürsorgesystem“ herauszuführen und die Eingliederungshilfe zu einem 

modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Die Leistungen sollen sich am 

persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend eines bundeseinheitlichen 

Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. Die Neuorganisation zuguns-

ten der Menschen mit Behinderung soll so geregelt werden, dass keine neue 

Ausgabendynamik entsteht. Dies beabsichtigt die Bundesregierung mit einem 

Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderung umzusetzen.  

 

Den Gesetzesarbeiten vorgeschaltet wurde ein intensives Beteiligungsverfah-

ren, wozu eine Expertengruppe mit Vertretern von Verbänden, Leistungsträ-

gern, Sozialpartnern, Bund, Ländern und Kommunen gebildet wurde. In ins-

gesamt neun Sitzungen hat diese Arbeitsgruppe bis April 2015 Reformbedarfe 

identifiziert, Handlungsoptionen dargestellt und mögliche Auswirkungen so-

wohl struktureller und sozialer als auch finanzieller Natur aufgezeigt. Auf die-

ser Grundlage werden nun Eckpunkte der Reform ausgearbeitet. 

 

In Hessen wurden im Zuge der Inklusionsbemühungen Modellregionen einge-

richtet, die konkrete Maßnahmen zum Abbau noch bestehender Barrieren 

erproben und ergreifen. Zielsetzung ist es, Ansätze zu identifizieren, die in der 

Folge hessenweite Handlungsmöglichkeiten offerieren sollen. 

 

Zu den Modellkommunen gehören auch Kreise, die am Benchmarking beteiligt 

sind: der Kreis Groß-Gerau, der Lahn-Dill-Kreis, der Werra-Meißner-Kreis so-

wie der Landkreis Gießen und der Hochtaunuskreis. Im Landkreis Gießen 

endete die erste Modellphase zum 31.12.2014. Die Landkreise Limburg-

Weilburg und Marburg-Biedenkopf sind seit dem Jahr 2015, der Wetteraukreis 

und der Landkreis Waldeck-Frankenberg seit 2014 Modellkommune. 

 

Inklusionskonzepte wurden in diesen Landkreisen bereits erarbeitet und be-

finden sich derzeit in der Umsetzungsphase. Dabei werden unterschiedliche 

Schwerpunkte gesetzt, die auch im Benchmarking thematisiert werden. 
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Auszahlungen pro Einwohner in der Eingliederungshilfe 

Für die Leistungsarten der Eingliederungshilfe für Kinder, die in Hessen in der 

Zuständigkeit und finanziellen Verantwortung der örtlichen Träger der Sozial-

hilfe liegen, veranschaulicht die folgende Abbildung die Auszahlungen pro 

Einwohner. Wie auch in den anderen behandelten Leistungsarten des 

SGB XII sind Einzahlungen nicht in Abzug gebracht worden.  

 

ABB. 12: AUSZAHLUNGEN PRO EINWOHNER FÜR LEISTUNGEN DER EINGLIEDERUNGSHILFE 
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Die Höhe der EGH-Auszahlungen pro Einwohner ist vor allem bedingt durch 

die Anzahl der Kinder, die Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch 

nehmen, d.h. es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den 

Auszahlungen und den Dichten in einem Landkreis. Auch Schwankungen im 

Jahresverlauf sind hauptsächlich durch Veränderungen der Anzahl der Leis-

tungsberechtigten bzw. des Leistungsumfangs beeinflusst. Gerade bei gerin-

gen Grundgesamtheiten kann es zu größeren prozentualen Schwankungen 

kommen. 

 

Die Anteile der Auszahlungen für Einzelintegration in Kindertagesstätten do-

minieren in fast allen Landkreisen, was in Bezug auf die oben abgebildeten 

Dichten darauf hinweist, dass diese Leistungsart am kostenintensivsten ist. 

Dagegen sind die Anteile der Auszahlungen für Frühförderung am geringsten, 

obwohl in diesem Bereich überwiegend die höchsten Dichten bestehen. Diese 

Leistungsart zieht somit die niedrigsten Auszahlungen nach sich. 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die prozentualen Veränderun-

gen der Auszahlungen pro Einwohner für die Leistungsarten der EGH im Ein-

zelnen und insgesamt im Vergleich zum Vorjahr. Während es bei der Teilha-

beassistenz im Mittelwert zu einem Anstieg der Auszahlungen pro Einwohner 

gekommen ist, haben sich die Auszahlungen für Frühförderung und Kinderta-

gesstätten mit Einzelintegration verringert. Insgesamt haben sich die Auszah-

lungen gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,9 % reduziert. 

 

ABB. 13: TABELLE: VERÄNDERUNGEN DER AUSZAHLUNGEN IN DER EGH GEGENÜBER DEM VORJAHR 
2013 - 2014 DA FB FD GG GI HEF HG HP KB KS LDK LM MKK MR ODW OF RTK VB WMK MW

Auszahlungen pro Einwohner 1,6 -5,9 -7,4 -0,7 3,0 8,0 n.v. 0,7 -11,2 6,6 6,8 -10,9 -6,6 4,3 4,7 -3,5 -5,9 8,7 0,0 -0,9

Frühförderung 15,9 -5,3 -1,2 -0,5 -4,4 -7,0 n.v. 1,2 -8,0 0,7 1,0 8,7 -2,3 2,6 5,8 -1,8 -13,3 -8,0 -8,4 -1,8

Kita´s mit Einzelintegration -10,2 -10,6 -12,3 -5,6 4,5 10,5 n.v. -5,0 -11,3 2,1 4,1 -27,2 -9,3 0,8 1,5 -11,4 -5,0 4,9 -0,6 -4,1

Teilhabeassistenz 13,7 -1,3 0,9 6,4 3,6 10,2 -13,8 18,8 -15,0 20,1 18,7 19,4 -5,1 10,2 8,8 36,9 9,9 32,1 8,6 9,1

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

 
 

Der Vergleich von Dichten und Auszahlungen pro Einwohner zeigt, dass nicht 

automatisch in dem Landkreis die höchsten Auszahlungen bestehen, wo auch 

die höchsten Dichten ermittelt werden. Vielmehr spielen eine Reihe weiterer 

Faktoren eine Rolle, die sich auf die Höhe der Auszahlungen auswirken.  

 

In der Frühförderung ist für die Höhe der Auszahlungen pro Leistungsberech-

tigten auch die Form der Finanzierung relevant. Die Leistung kann über den 

Einzelfall gewährt oder über einen institutionellen Zuschuss finanziert werden. 

Einige Kreise fördern ausschließlich Einzelfälle oder nur institutionell, andere 

wiederum nutzen beide Finanzierungsarten. Der Vergleichskreis hat sich in 

diesem Benchmarkingjahr genauer damit beschäftigt, welche Vor- und Nach-

teile sich durch die jeweilige Finanzierungsform ergeben und welche Auswir-

kungen diese möglicherweise auf die Entwicklung der Fallzahlen und die Leis-

tungsinhalte hat. Dazu wurden neue Kennzahlen erhoben, die bereits erste 

Interpretationen zulassen. 

 

Ohne dass eine Aussage über den tatsächlichen Leistungsumfang getroffen 

werden kann, ist es offenbar mit der institutionellen Förderung möglich, eine 

größere Anzahl Leistungsberechtigter effektiv mit der Eingliederungshilfeleis-

tung Frühförderung zu versorgen und dabei gleichzeitig kostengünstiger pro 

Fall zu verfahren als mit der Einzelfallfinanzierung. Der Benchmarkingkreis 

wird sich im kommenden Jahr intensiver mit der Thematik und der Optimie-

rung der Datenvalidität auseinandersetzen, um genauere Analyseergebnisse 

zu erhalten. 

 

Da auch die Förderstruktur einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Höhe 

der durchschnittlichen Fallkosten und die Gesamtauszahlungen in der Früh-

förderung hat, erfolgte zudem eine intensivere Betrachtung der jeweiligen 

Förderstruktur in den Landkreisen. In Fragen der Höhe der Entgelte pro För-

dereinheit, des Umfangs der Fördereinheiten oder der Verweildauer in der 

Frühförderung zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Landkreisen. 

Dadurch wird deutlich, wie sehr die Ergebnisse des Kennzahlenvergleichs von 

der Struktur vor Ort beeinflusst sind und gleichzeitig einen wichtigen 
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Ansatzpunkt im Hinblick auf Steuerungsmaßnahmen liefern können. Dass 

nach wie vor Steuerungspotentiale bestehen, zeigt die Vielfalt der 

Abfrageergebnisse sehr anschaulich. Exemplarisch wird im ausführlichen Be-

richt der Hochtaunuskreis angeführt, der Früherkennung und Frühförderung 

für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder als so genannte Kom-

plexleistung in einer von 40 anerkannten interdisziplinären Frühförderstellen 

im Land Hessen unterhält. 

 

Die Leistung Einzelintegration in Kindertagesstätten wird als Pauschale ge-

währt. Die Unterschiede zwischen den Landkreisen bei den Auszahlungen pro 

Leistungsberechtigten sind hierdurch relativ gering. Pro Einwohner wirkt sich 

die Anzahl der Leistungsberechtigten aus, die in Verbindung mit der zur Ver-

fügung stehenden Platzzahl steht, die wiederum durch vorhandenes qualifi-

ziertes Personal beeinflusst wird.  

 

Unterschiede bei den Fallkosten stehen im Zusammenhang mit erhöhten 

Pauschalen, die gewährt werden, wenn die bedarfsfeststellende Stelle – in der 

Regel das Gesundheitsamt – einen erhöhten individuellen Bedarf erkennt, der 

in der Folge gewährt wird. Ein anderer Faktor besteht durch die Übernahme 

von Fahrtkosten vom Wohnort zu den Einrichtungen, die in unterschiedlichem 

Ausmaß anfallen. Durch gemeinsame Beförderung, bei denen mehrere Kinder 

gleichzeitig gefahren werden, kann die Leistungserbringung kostengünstiger 

organisiert werden. Ansatzpunkte bestehen in diesem Zusammenhang auch 

hinsichtlich Nachbarschaftshilfen, privaten Netzwerken oder durch Eltern, die 

ihre Kinder selbst zur Kindertageseinrichtung bringen. Fachkonzepte, in denen 

Kriterien zur Einbindung von Eltern beim Transport hinterlegt sind, sollten ein-

heitlich und in Zusammenarbeit mit den Jugendämtern erfolgen. 

 

Bei der Teilhabeassistenz führt vor allem der Anstieg der Leistungsberechtig-

ten zu der Steigerung der Auszahlungen pro Einwohner um 9,1 % gegenüber 

dem Vorjahr.  

 

Da die Teilhabeassistenz je nach individuellem Bedarf in einer bestimmten 

Anzahl von Stunden pro Woche gewährt wird, ist vor allem der Grad der 

Behinderung ausschlaggebend für die Höhe der gewährten Stunden und 

damit auch für die Höhe der Auszahlungen. Ferner wirken sich auch die  

Schulöffnungszeiten aus, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmen-

den Etablierung von Ganztagsschulen. Da die Leistung der Teilhabeassistenz 

auch die Schulwegbegleitung umfasst, wirken sich auch die Anfahrtswege auf 

die Auszahlungshöhe der Landkreise aus. Teilweise entstehen sehr teure Fäl-

le. Steuerungsmöglichkeiten bestehen von Seiten des Trägers der Sozialhilfe 

unter anderem darin, Teilhabeassistenzen zu poolen und für zwei oder mehr 

leistungsberechtigte Kinder einzusetzen. 

 

Die Auszahlungen insgesamt und pro Fall sind auch davon beeinflusst, ob 

Fachkräfte oder unqualifizierte Kräfte als Teilhabeassistenten eingesetzt wer-

den. Überdies steht die Erhöhung der Auszahlungen oftmals im Zusammen-
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hang mit einer Steigerung der Entgelte, die für die Teilhabeassistenz gezahlt 

werden. Außerdem werden komplexere Behinderungen festgestellt, die zu 

einer intensiveren Betreuung durch Fachkräfte führen und so das 

Auszahlungsvolumen steigern. 

 

Vor diesem Hintergrund hat sich der Benchmarkingkreis in diesem Jahr inten-

siver mit der Frage der eingesetzten Kräfte für die Leistung Teilhabeassistenz 

beschäftigt. Die Ergebnisse zeigten, ähnlich wie in der Frühförderung, dass es 

eine sehr unterschiedliche Praxis sowie eine breite Entgeltspanne in den 

Landkreisen gibt. Die Vielfalt der Ergebnisse zeigt, dass vorhandene Steue-

rungspotentiale noch nicht ausgeschöpft sind und eine tiefere Analyse der 

Förderstruktur im Bereich Teilhabeassistenz erfolgen sollte. 

 

Dichten im Asylbewerberleistungsgesetz 

In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung der Dichten der Leistungsbe-

rechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Jahresdurch-

schnitt pro 1.000 Einwohner in einer Zeitreihe von 2011 bis 2014 abgebildet. 

 

ABB. 14: DICHTE DER LEISTUNGSBERECHTIGTEN IM ASYLBLG PRO 1.000 EINWOHNER IN DER ZEITREIHE 
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Die Grafik veranschaulicht den kontinuierlichen Anstieg der Dichten der Leis-

tungsberechtigten nach dem AsylbLG in allen dargestellten Landkreisen. Im 

Mittelwert ist die Dichte der Leistungsberechtigten von 2,1 im Vorjahr auf 3,2 

in 2014 um rund 60 % gestiegen. 
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Trotz der festen Zuweisungsquoten, die eine gleichmäßige Verteilung der 

Asylsuchenden auf die hessischen Landkreise gewährleisten sollen, zeigen 

sich deutliche Unterschiede zwischen den Landkreisen. Dies ist unter ande-

rem durch die Festlegung der Zuweisungsquote anhand der Einwohnerzahl 

der Landkreise bedingt, wonach die Aufnahmequote in Schritten von 50.000 

Einwohnern festgeschrieben wird. Liegt die Einwohnerzahl beispielsweise im 

unteren Bereich der Bemessungsgrenze, ergibt sich hieraus eine höhere 

Dichte. Zudem werden bei der Festlegung der Zuweisungsquote auch die be-

stehenden Ausländeranteile der Landkreise berücksichtigt. 

 

Darüber hinaus sind neben den zugewiesenen Asylbewerbern auch Personen 

nach dem AsylbLG leistungsberechtigt, die sich als geduldete Flüchtlinge oh-

ne Anrechnung auf die Zuweisungsquote in einem Landkreis aufhalten. 

 

Hinsichtlich der Höhe der Dichte der Leistungsberechtigten in einem Landkreis 

ist neben der Zuweisungsquote auch die Verweildauer der Asylsuchenden im 

Leistungsbezug von Relevanz. Die Dauer des Asylverfahrens kann von den 

örtlichen Trägern in den Landkreisen nicht beeinflusst werden. Ein bedingter 

Steuerungsansatz kann jedoch bei der Integration von erwerbsberechtigten 

Leistungsbeziehenden in Arbeit bestehen; entsprechende Einkünfte aus 

Erwerbstätigkeit können zu einem Ende des Leistungsbezugs führen. 

 

Auf der praktischen Ebene stehen die Landkreise im Besonderen vor der Fra-

ge der Unterbringung. Die schnell steigende Anzahl von Flüchtlingen macht es 

notwendig, zügig Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, die jedoch nur im 

begrenzten Rahmen zur Verfügung stehen. In den meisten Landkreisen sind 

hier große Anstrengungen unternommen worden, um passende Plätze für die 

Unterbringung zu organisieren.  

 

Auszahlungen im Asylbewerberleistungsgesetz 

Vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Anzahl der Leistungsberechtigten 

sowie der erhöhten Leistungsansprüche sind die Auszahlungen im Bereich 

Asyl deutlich gestiegen. Einflussfaktoren für Ausgabensteigerungen sind ne-

ben der Anpassung und Erhöhung der Regelsätze für Leistungsberechtigte 

nach dem AsylbLG auch die Kosten der Unterbringung und Betreuung der 

Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG sowie die Leistungen bei Krankheit, 

Schwangerschaft und Geburt. 

 

Bei der Betrachtung der finanziellen Belastung der kommunalen Haushalte ist 

der Anteil der Auszahlungen für Leistungen nach dem AsylbLG, für die vom 

Land keine Erstattungsleistungen gezahlt werden, von besonderer Bedeutung. 

Die folgende Abbildung zeigt die Anteile der pauschalen Landeserstattungen 

an den Gesamtauszahlungen für Leistungen nach dem AsylbLG in Prozent in 

der Zeitreihe von 2011 bis 2014. 
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ABB. 15: ANTEIL DER PAUSCHALEN LANDESERSTATTUNGEN AN DEN GESAMTAUSZAHLUNGEN ASYLBLG 
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Durch die Abbildung wird deutlich, dass bei Weitem nicht die gesamten Aus-

zahlungen der hessischen Landkreise für Leistungen nach dem AsylbLG vom 

Land erstattet werden. Im Mittelwert der Landkreise werden 60,9 % aller Aus-

zahlungen gedeckt; im Median sind es 59,0 %. 

 

Die Analysen der Auszahlungsentwicklungen in den hessischen Landkreisen 

zeigen, dass die Landespauschale, die pro Leistungsberechtigten und Monat 

gezahlt wird, wenn Leistungsberechtigte weniger als zwei Jahre im Leistungs-

bezug sind, nicht auskömmlich ist, um die entstandenen Auszahlungen der 

Landkreise zu decken. Darüber hinaus stehen die Landkreise für den Perso-

nenkreis, für den nach § 7 Abs. 3 Landesaufnahmegesetz keine Erstattungen 

gezahlt werden, in der vollen finanziellen Verantwortung. 

 

Bezüglich der Höhe des Deckungsgrades in den Landkreisen bestehen somit 

zwei Einflussfaktoren: Zum einen die Anzahl der Personen, für die keine Er-

stattungsleistungen vom Land gezahlt wird, und zum anderen die Höhe der 

monatlichen Auszahlungen pro Leistungsberechtigten. Liegen diese über dem 

Betrag der pauschalen monatlichen Erstattung pro Leistungsberechtigten, 

erhöht sich der Anteil der ungedeckten Auszahlungen an den Gesamtauszah-

lungen. 

 

Da für alle Personen, die in 2014 neu in den Leistungsbezug nach dem 

AsylbLG gekommen sind, pauschale Erstattungsleistungen vom Land gezahlt 

werden, erhöht sich durch die steigende Anzahl von Asylbewerbern in Hessen 

auch der Anteil der gedeckten Auszahlungen in den Landkreisen. 
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gedeckt 
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Um eine volle Ausgabendeckung zu erreichen, muss zum einen eine Auswei-

tung des Personenkreises erfolgen, für den Erstattungsleistungen gezahlt 

werden, und zum anderen sämtliche Auszahlungen, darunter die Auszahlun-

gen für Regelleistungen, Unterbringung, Betreuung und ärztliche Versorgung 

sowie kommunale Personal, Sach- und Gemeinkosten, abgedeckt werden.  

 

Die im Benchmarkingkreis erarbeiteten Kennzahlenergebnisse zur finanziellen 

Situation der Landkreise im Leistungsbereich Asyl haben bereits einen Beitrag 

leisten können, um auf Landesebene Verhandlungen über die Erhöhung der 

Landespauschale zu führen.  

 

 

5. Bewertung und Ausblick 
 

Im Benchmarking der hessischen Landkreise wurden die verschiedenen Leis-

tungsarten nach dem SGB XII sowie die Leistungen nach dem AsylbLG unter 

quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten betrachtet. Der Kennzahlen-

vergleich dient in diesem Zusammenhang dazu, Transparenz über das Leis-

tungsgeschehen herzustellen, Entwicklungen zu erkennen und Steuerungsan-

sätze zu verdeutlichen. Die Ergebnisse zeigen auch die teilweise regionalbe-

dingt sehr unterschiedlich akzentuierten Herausforderungen auf, die die Aus-

gestaltung der Sozial- und Asylbewerberleistungen beeinflussen. 

 

Durch die Abhängigkeit von vorgelagerten sozialen Sicherungssystemen und 

den wirtschaftlichen Verhältnissen der Leistungsberechtigten im SGB XII ist 

trotz gewisser Entlastungseffekte wie die Übernahme der finanziellen Verant-

wortung für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-

derung von weiteren kostensteigernden Entwicklungen bei den sozialen Leis-

tungen auszugehen. 

 

In der Hilfe zur Pflege bestehen vielfältige kommunale Steuerungsmöglichkei-

ten. Die Effektivität der Aktivitäten ist von den lokalen Netzwerken genauso 

wie durch die gewachsenen Arbeitsbeziehungen zwischen den örtlichen Trä-

gern der Sozialhilfe und Leistungsanbietern sowie von infrastrukturellen und 

soziodemografischen Voraussetzungen bzw. Entwicklungen beeinflusst. Die 

Landkreise befinden sich hier in einem ständigen Entwicklungsprozess. 

 

In der Fortführung des Kennzahlenvergleichs sollten die Auswirkungen durch 

das am 01.01.2015 in Kraft getretene bundesweite Pflegestärkungsgesetz I 

betrachtet werden, welches eine weitere Anpassung der Pflegeleistungen 

nach sich zieht. Zudem werden auch die Änderungen, die durch das Pflege-

stärkungsgesetz II entstehen, mit ihren Auswirkungen auf die Hilfe zur Pflege 

thematisiert werden.  

 

Aufgaben des Kenn-

zahlenvergleichs 

Hilfe zur Pflege 

Gesetzliche  

Änderungen 



Benchmarking der Hessischen Landkreise im SGB XII                                     Zusammenfassung Berichtsjahr 2014 

 

   
31 

Ein weiterer Schwerpunkt bleibt im kommenden Benchmarkingjahr die Ein-

gliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und hier insbesondere die 

Leistung der Teilhabeassistenz, bei der es zu Fallzahlsteigerungen gekom-

men ist und die auch zukünftig einen finanziellen Belastungsfaktor für die 

kommunalen Haushalte darstellen wird. Hier sollen die unterschiedlichen Fi-

nanzierungsformen näher analysiert werden. Aber auch in der Frühförderung 

steht weiter die Erörterung der Finanzierungsformen als Einflussfaktor auf die 

Fallkosten im Fokus.  

 

Aufgrund der in 2015 immens steigenden Zuweisungen im Leistungsbereich 

Asyl ist davon auszugehen, dass auch die kommunalen Auszahlungen für 

Leistungen nach dem AsylbLG weiter ansteigen werden. Darüber hinaus wer-

den im kommenden Berichtsjahr das Inkrafttreten des überarbeiteten Asylbe-

werberleistungsgesetzes am 1. März 2015 und weitere gesetzliche Neuerun-

gen verschiedene Auswirkungen für die Landkreise nach sich ziehen. 

 

In Fragen der Unterbringung, Betreuung und Integration von Asylbewerbern 

sollen weiterhin Strategien und Lösungsansätze erarbeitet werden, die für die 

eigene Handlungspraxis genutzt werden können. Darüber hinaus ist die Prob-

lematik der unzureichenden finanziellen Ausstattung durch das Land abseh-

bar. Die Untersuchung der Finanzdaten wird in diesem Bereich weiterhin dazu 

beitragen können, eine Ausgabendeckung für die Erfüllung der Aufgaben für 

die hessischen Landkreise zu erzielen.  

 

 

Erfolgsfaktoren und Benchmarking-Erfolge aus externer Sicht: 

 

 Maßgeblich für den Erfolg des Benchmarkingprojektes sind die 

Projektverantwortlichen der Landkreise, die mit Engagement, Interesse 

und auf einem hohen fachlichen Niveau die operativen Ergebnisse des 

Kennzahlenvergleichs erarbeiten. 

 Ebenso beteiligt am Erfolg des Benchmarking ist die Leitungsebene, 

die im Rahmen der Lenkungsgruppe strategische Akzente setzt und 

die Projektverantwortlichen unterstützt. 

 Durch die fachlich intensive gemeinsame Auseinandersetzung mit 

Fragen der Plausibilität und über Hintergründe bei Unterschieden 

zwischen den Landkreisen, hat sich ein vertrauensvolles Miteinander 

entwickelt, welches kontinuierlich intensiviert wird. Es besteht ein 

Netzwerk, das kurze Kommunikationswege ermöglicht und durch das 

die Beteiligten bei Fragestellungen auch über das Projekt hinaus 

profitieren. 

 Einzelne Daten und Kennzahlen der Landkreise werden einer 

intensiven Prüfung unterzogen. Die Plausibilisierung findet bilateral 

zwischen der externen Projektbegleitung con_sens und den Projekt-

verantwortlichen sowie gemeinsam mit den Beteiligten im Rahmen der 

Tagungen statt. Der Austausch führt zu Erklärungen und 

Erkenntnissen, worin Abweichungen begründet liegen. Diese werden 

Eingliederungshilfe 

Leistungsbereich 

Asyl 
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im ausführlichen Bericht niedergelegt. Im Bereich SGB XII steht dieser 

auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung. 

 Die Ergebnisse des Kennzahlenvergleichs werden in den Fachberei-

chen kommuniziert und führen zu Veränderungen und neuen Ansätzen 

vor Ort. 

 Grundlage für die Erhebung der Daten sind die Basis- und Kennzah-

lenkataloge, die regelmäßig fortgeschrieben werden. Aktuelle Anliegen 

können auf diese Weise oder durch qualitative Abfragen in das 

Benchmarking aufgenommen werden.  

 Es wurden intensive Fachdiskussionen geführt, die zur vertieften 

Analyse des Leistungsgeschehens in den Landkreisen beitragen. 

Bezogen auf bestimmte Fragestellungen konnte dieser inhaltliche 

Austausch weiter intensiviert werden, auch deshalb, weil Fachexperten 

hinzugezogen wurden.  

 Es findet ein Austausch mit dem Hessischen Statistischen Landesamt 

zu Fragen bezüglich der Definition von Basiszahlen statt. Bei relevan-

ten Themen nehmen Vertreter des HSL an den Benchmarking-

Tagungen teil und tragen durch ihre Beiträge und durch den Austausch 

mit den Projektverantwortlichen zur Optimierung der Datenlage bei.  

 Der Benchmarkingkreis bietet die Möglichkeit, aktuelle Anliegen zu be-

handeln. So konnte der Kennzahlenvergleich auf die Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz frühzeitig ausgeweitet werden. Das 

Projekt bildet den Rahmen für einen inhaltlichen Austausch über pra-

xisrelevante Fragestellungen. In finanzieller Hinsicht konnte der Anteil 

der ungedeckten Auszahlungen ermittelt und für Diskussionen über ei-

ne Erhöhung der Erstattungsleistungen genutzt werden.  

 

 


